
FahrerIn:								       BeifahrerIn:
Name | Vorname							       Name | Vorname

Straße								        Straße 

PLZ | Wohnort							       PLZ | Wohnort 

Land								        Land 

Mobile (on the road)							       Mobile (on the road)

Email								        Email

Geburtstag							       Geburtstag

Club-/Vereinsname					              Club-/Vereinsadresse

Nehmen Sie mit Ihrem Club am Team-Wettbewerb um den Titel der Oldtimerland-Hauptstadt für ein Jahr teil?	 		  □ ja	  □ nein
Fahren Sie die touristische Ausfahrt ohne Wettbewerb?							         		   □ ja	  □ nein

Angaben zum Fahrzeug:

Marke______________________________Typ______________________________Baujahr__________________________________ 

Kennzeichen__________________________Weitere Besonderheiten________________________________________________________ 

Name des Halters _____________________________________________________________________________________________ 

Bild des Fahrzeuges muss bei Anmeldung beiliegen: 		   □ per Post	 □ per Email	 □ darf zu Werbezwecken verwendet werden

□ Ich benötige einen Leihwagen. Bitte setzen Sie sich mit mir in Verbindung. 

Teilnahmegebühr Seegefrörne 24.02. - 26.02.2012		       170 €/Team (2 Pers.)
Inkl. Bewirtung exkl. Getränke und Übernachtung						             (jede weitere Person im Auto kostet 35 €)

Ich benötige ein Hotel:			 

□ IBIS Hotel (www.ibishotel.com/Konstanz) Kosten je nach Verfügbarkeit, EZ ab 69 €/Zimmer | DZ ab 89 €/Zimmer.

□ RIVA Hotel (www.hotel-riva.com) Kosten je nach Verfügbarkeit, EZ 150 €/Pers. | DZ 180 €/Pers.

Übernachtung Fr. 24.02. auf Sa. 25.02. (Start 8 Uhr mit Sonderprüfung)					     □ nein 	  □ 2 EZ        □ DZ
Übernachtung Sa. 25.02. auf So. 26.02. (Sa. Abendprogramm und So. Siegerehrung)				    □ nein	  □ 2 EZ        □ DZ

Einzugsermächtigung:

□ Hiermit ermächtige ich das Stadtmarketing Konstanz, den fälligen Betrag zum 8. Feb. 2012 von meinem hier angegeben Konto abzubuchen.
Bankverbindung:

Bank______________________________Bankleitzahl______________________________Kontonummer_________________________ 

□ Hiermit überweise ich den fälligen Betrag bis zum 14. Feb. 2012 auf das unten angegebene Konto.

Ort, Datum:_____________________________

Unterschrift Fahrer/in:________________________ 			           Unterschrift Beifahrer/in:___________________________

Mit dieser Unterschrift erkenne ich die AGB der Seegefrörne 2012 an und bestätige, dass die Angaben auf dem vorliegenden Nennformular zutreffen.  
Das gemeldete Fahrzeug entspricht in allen Teilen den Bestimmungen der StVZO bzw. den Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes. 

Egon Tauscher | Obere St. Leonhard-Str. 14 |88662 Überlingen | Tel.: +497551 948794 | Fax: +497551 948 796 | e.tauscher@gmx.de 
 Bankverbindung: Stadtmarketing Konstanz GmbH | Sparkasse Bodensee | Konto-Nr. 48702 | BLZ 690 500 01 | IBAN DE 93 6905 0001 0000 0487 02 

 Steuer-Nr. 09042/02826 | USt.-IdNr.: DE 2008 325 20

Seegefrörne |24.02. - 26.02.2012

Anmeldeschluss 12. Feb. 2012



Präambel
Seegefrörne ist eine Automobilsportveranstaltung in Form einer Oldtimer-Rally, die von der 
Stadtmarketing Konstanz GmbH organisiert wird.  Nachstehende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen regeln insbesondere die Melde- und Durchführungsbedingungen der Automobil-
sportveranstaltung.

1. Vertragsschluss 
1.1 Die Nennung (Anmeldung) gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebotes kann der 
Veranstalter innerhalb von zwei Wochen nach Eingang durch Zusendung der Teilnahmebestätigung 
annehmen. 
1.2 Die Teilnahmebestätigung gilt nur für das angemeldete Fahrzeug und darf nur nach Rücksprache 
gewechselt werden. 
1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers gelten nicht. 
1.4 Es ist die Nennung aller Teilnehmer erforderlich, auch der Helfer und Begleitpersonen. 
1.5 Soweit die Anmeldung nicht durch den Teilnehmer selbst erfolgt, ist der Auftraggeber dafür verant-
wortlich, dass der Teilnehmer über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sicherheitsbestimmungen 
und die Durchführungsvorschriften vollständig informiert wird und die Haftungsverzichtserklärung vom 
Teilnehmer sowie Beifahrern und Helfern unterzeichnet wird.
1.6 Die Anmeldung zur Seegefrörne muss mit dem vorgesehenen Formblatt Nennung bzw. Online- 
Formular erfolgen. 

2. Kosten der Teilnahme 
2.1 Der Umfang der vertraglichen Leistung sowie Höhe der Vergütung ergeben sich aus der Leistungsbe-
schreibung sowie dem Formblatt „Seegefrörne“. 
2.2 Das Startgeld wird nach Eingang der Teilnahmebestätigung zum Zeitpunkt des in der Nennung 
benannten Zahlungstermins zur Zahlung fällig. 
2.3 Ohne Zahlung der gesamten Teilnehmergebühr besteht für den Teilnehmer kein Anspruch auf 
Erbringung der Leistung durch den Veranstalter. 
2.4 Ein Ausfall des Fahrzeuges berechtigt nicht zur Rückerstattung des Startgeldes. 

3. Durchführung der Veranstaltung 
3.1 An der Teilnahme sind nur Fahrzeuge mit Anmeldebestätigung zulässig. 
3.2 Teilnahmeberechtigt sind historische Fahrzeuge bis einschließlich Baujahr 1980, die eine Straßenzu-
lassung besitzen und/oder mit rotem Kennzeichen gefahren werden dürfen. Fahrzeuge mit Erprobungs-
kennzeichen, Überführungskennzeichen etc. sind nicht zugelassen. Fahrer, Eigentümer und Halter der 
teilnehmenden Fahrzeuge übernehmen die Gewähr dafür, dass das teilnehmende Fahrzeug in einer der 
nachfolgend aufgeführten Weise zum Betrieb im Straßenverkehr zugelassen ist: Reguläre Zulassung, 
Saisonkennzeichen, Oldtimer-H-Zulassung oder Oldtimer-Zulassung mit rotem Dauerkennzeichen (07). 
Bitte beachten Sie, dass Sie für das Ausland eine zusätzliche Versicherung benötigen.
3.3 Fahrer, Eigentümer und Halter der teilnehmenden Fahrzeuge übernehmen darüber hinaus persönliche 
Gewähr dafür, dass die Fahrzeuge während des gesamten Zeitraums der Teilnahme der Vorschriften der 
StVZO entsprechen. Insbesondere die technische Abnahme zu Beginn der Veranstaltung entbindet den 
vorgenannten Personenkreis (Fahrer, Fahrzeugeigentümer und Halter) nicht von der Verantwortung für 
die Verkehrssicherheit des teilnehmenden Fahrzeuges. 
3.4 Es wird darauf hingewiesen, dass die zulässige Personenzahl im Fahrzeug nicht überschritten werden 
darf (StVZO). 
3.5 Fahrstrecken und Richtungen sind durch die Roadbooks festgelegt. 
3.6 Der Teilnehmer ist sich der von der Veranstaltung ausgehenden Risiken und den damit verbundenen 
besonderen Gefahren für Leib und Leben bewusst und verpflichtet sich, den von der Veranstaltungs-
leitung und/oder den jeweiligen Streckenbetreibern sowie jeweils deren Vorstand, Geschäftsleitung, 
Mitglieder, Mitarbeiter, Hilfskräfte oder Beauftragte wie auch von allen mit der Veranstaltung im 
Zusammenhang stehenden Instruktoren, Helfer, Beauftragte erlassenen Vorschriften und Anweisungen 
(schriftlicher, mündlicher und optischer Art) unbedingt Folge zu leisten und die Vorschriften der 
deutschen, schweizer, liechtensteinischen, österreichischen und die italienischen Straßenverkehrsordnung 
zu befolgen. 
3.7 Der Veranstalter behält sich Änderungen des Zeit-, Strecken- und Rahmenprogramms vor. 
Änderungen des Aktivitätsprogramms oder einzelner vereinbarter Leistungen kommen insbesondere in 
Betracht bei Eintritt unvorhergesehener Umstände, z. B. höhere Gewalt, Wetter- oder Naturverhältnisse, 
behördliche Maßnahmen oder Sicherheitsrisiken, Mindestbeteiligung, Verhalten der Teilnehmer. Er ist 
aber bemüht, gleichwertige Ersatzleistungen zu erbringen. 
3.8 Preise und Platzierung sind nicht einklagbar.

4. Rücktritt 
4.1 Die Veranstaltung kann bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl spätestens eine Woche nach 
Nennungsschluss vom Veranstalter abgesagt werden. Der bezahlte Teilnahmepreis wird abzüglich der 
vom Veranstalter bereits gemachten Aufwendungen zurückerstattet. 
4.2 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder Sicherheitsgründen oder 
von den Behörden angeordneten Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veran-
staltung abzusagen, falls diese durch außerordentliche Umstände notwendig ist. Im Fall einer Absage 
der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt werden zwei Drittel des Nenngeldes zur Abdeckung der 
Organisationskosten einbehalten. Dem Teilnehmer bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein 
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, als die vom Veranstalter verlangte Pauschale.
4.3 Die Absage der Veranstaltung gem. Ziff. 4.1 und/oder 4.2 verpflichtet den Veranstalter nicht zum 
Schadensersatz, Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgenommen. 

5. Ausschluss eines Teilnehmers von der Veranstaltung
5.1 Während der Dauer der gesamten Veranstaltung sind die Beauftragten und Helfer der Veranstalter 
dem Teilnehmer gegenüber weisungsbefugt. Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass der Teil-
nehmer sich im Rahmen der Veranstaltung äußerst diszipliniert zu verhalten hat und die Anordnungen 

sowie Hinweise des Veranstalters zu befolgen hat. Jeder Fall von Fahrlässigkeit oder unsportlichem Ver-
halten kann zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers führen. Bei Verstößen gegen das Weisungsrecht 
des Veranstalters, die Straßenverkehrsordnung oder die Durchführungsvorschriften gem. Ziff. 3 ist der 
Veranstalter ohne weitere Vorwarnung berechtigt, den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 
Eine Rückzahlung des Teilnehmerentgeltes erfolgt in diesen Fällen nicht. Der Veranstalter rechnet jedoch 
den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile an, die er aus einer anderweitigen 
Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt. 

6. Haftung, Haftungsbeschränkungen 
6.1 Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstahl, Vandalismus o. ä. Vorkommnissen. 
6.2 Die Teilnehmer erklären, auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teilzunehmen. Fahrer und Beifahrer 
tragen alleine die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die von ihnen verursachten Schäden. 
6.3 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sämtliche Schäden, die auf Rennstrecken im Rahmen 
der Veranstaltung von dem Teilnehmer verursacht werden, nicht versichert sind und die Gebühren und 
Kosten vom Teilnehmer eigenständig zu tragen sind. Dazu zählen bei Unfällen neben den Kosten des 
eigenen bzw. zur Verfügung gestellten Fahrzeuges auch sämtliche Kosten zur Wiederherstellung von am 
Unfall beteiligter fremder Fahrzeuge, Bergungskosten etc. sowie Kosten zur Behebung von Schäden an 
der Rennstrecke inkl. aller daraus resultierenden Gebühren, Aufwendungen und Kosten. 
6.4 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers gegenüber dem Veranstalter sind gemäß der separat 
vom Veranstalter bereit gestellten Haftungsverzichtserklärung beschränkt. Diese Erklärung über den 
Haftungsverzicht ist von jedem Teilnehmer persönlich bis spätestens zum Nennschluss der Veranstaltung 
zu unterzeichnen und dem Veranstalter im Original zu überreichen. 
Ohne diese Bestätigung ist die Teilnahme an der Veranstaltung – auch teilweise – nicht möglich. 
6.5 Bei Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung haftet jeder Teilnehmer für sich selbst, der Veranstal-
ter übernimmt keine Geldstrafen, Buße o. ä. 

7. Beanstandungen, Gewährleistung und Mitwirkungspflichten 
Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Teilnehmer verpflichtet, alles im Rahmen seiner 
gesetzlichen Verpflichtung Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und evtl. 
entstehenden Schaden gering zu halten. 
Wird eine Veranstaltungsleistung nicht oder nur unvollständig erbracht, kann der Teilnehmer innerhalb 
angemessener Zeit Abhilfe verlangen. Die Beanstandungen müssen unverzüglich dem Veranstalter 
möglichst schriftlich im Organisationsbüro angezeigt werden. Der Veranstalter wird für Abhilfe sorgen, 
sofern das möglich ist und nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann 
auch durch Erbringung einer gleichwertigen Ersatzleistung Abhilfe schaffen. 
Helfer des Veranstalters haben keine Befugnisse, zur Abgabe rechtsverbindlicher Erklärungen bzw. zur 
Anerkennung von Forderungen. 
Der Anspruch des Teilnehmers gegen den Veranstalter wegen Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlos-
sen, wenn der Teilnehmer es schuldhaft unterlassen hat, den Mangel unverzüglich vor Ort schriftlich 
anzuzeigen oder der Teilnehmer seine Mitwirkungspflicht zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige vor 
Ort verletzt hat und der Veranstalter deshalb keine Möglichkeit zur Abhilfe hatte. 
Die vertraglichen Ansprüche des Teilnehmers verjähren in einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tage, an dem die Veranstaltung dem Vertrag nach enden sollte. 
Mehrkosten, welche durch Verschiebungen oder zu spätem Eintreffen eines Teilnehmers entstehen, gehen 
zu Lasten des Teilnehmers. Tritt ein Teilnehmer eine Aktivität erst nach deren Beginn an bzw. verlässt er 
sie vor ihrem Ende, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung. 
Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Teilnehmer ist nur 
mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen zulässig. 

8. Versicherungen 
Jeder Teilnehmer ist für seinen eigenen Versicherungsschutz verantwortlich. Für die mit der Veranstaltung 
verbundenen Risiken versichert der Veranstalter die Teilnehmer nicht. 

9. Datenschutz, Vertraulichkeit 
9.1 Dem Teilnehmer ist bekannt und er willigt ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags erforderlichen 
persönlichen Daten vom Veranstalter auf Datenträger gespeichert werden. Der Teilnehmer stimmt 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die 
gespeicherten persönlichen Daten werden vom Veranstalter selbstverständlich vertraulich behandelt. Die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der persönlichen Daten des Teilnehmers erfolgt unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). 
9.2 Dem Teilnehmer ist bekannt und er willigt ein, dass die von ihm gem. Ziff. 1 erhobenen Daten 
vom Veranstalter an Tourenpartner, Sponsoren und Teilnehmer der Rallye weitergegeben werden. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 
9.3 Sollten bei der Veranstaltung Foto- oder Filmaufnahmen der Teilnehmer gemacht werden, so zeigt 
sich der Teilnehmer mit der Verwertung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen durch den Veranstalter 
oder seine Mitveranstalter einverstanden und tritt mit Abgabe der Nennung sämtliche Rechte an diesen 
Materialien an den Veranstalter ab. Gleichzeitig erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass Fotos, 
die im Rahmen der Seegefrörne gemacht werden, vom Veranstalter für Werbezwecke eingesetzt werden. 

10. Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand 
Für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie Konstanz 
als Gerichtsstand vereinbart. 

AGB 2011|2012


